
6. S a t z u n g 
 

zur Änderung der Hauptsatzung  
der Verbandsgemeinde Bodenheim vom 20. Dezember 2006  

 
 
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung     
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeord-
nung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende 6. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Bodenheim vom 20. Dezember 2006  be-
schlossen: 
 

§ 1 
 

(1)  § 10 erhält die neue Bezeichnung   „Beigeordnete und Geschäftsbereiche“ 
 

(2) § 10 erhält einen neuen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut: 
(3) Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bodenheim hat einen Geschäftsbe-
reich.  

 
§ 2 

 
(1) § 13 Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 „Eine nach Absatz 3 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen“ 
 
(2) § 13 erhält einen neuen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut: 

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbereich über-
tragen ist, erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 45 % 
der Aufwandsentschädigung gemäß Absatz 2 Satz 1. 

 
(3)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 verschieben sich entsprechend. 
 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
 
 
Bodenheim, den 16.12.2010              
 
 
 
 

(Dr. Scheurer) 
Bürgermeister 

 
 


